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Liebe Leserin, lieber Leser,

jede gute Planung beginnt mit einer
Bestandsaufnahme, so auch die Be-
wirtschaftungsplanung für Europas
Gewässer, das Kernstück der Was-
serrahmenrichtlinie. Schon für
Schleswig-Holstein ist das keine
leichte Aufgabe: Jedem sollte klar
sein, dass dies nur gelingen wird,
wenn alle, die etwas dazu beitragen
können, einbezogen werden. Unser
Beteiligungsmodell ist bisher einma-
lig in Deutschland, vielleicht sogar in
Europa. Es hat sich bereits beim er-
sten Planungsschritt bewährt.
Mit den Verzeichnissen der Wasser-
und Bodenverbände, der Gemein-
den und der Wasser- und Schiff-
fahrtsverwaltung über die Anlagen
und Bauwerke an den Gewässern
sowie durch die Ortskenntnis von
Naturschutz- und Fischereiverbän-
den war es möglich, die aktuelle 
Situation unserer Gewässer recht
gut zu beschreiben.
Auswertbar und darstellbar wurden
die vorliegenden Daten und Erkennt-
nisse allerdings erst durch die mo-
derne Datenaufbereitung in geo-
grafischen Informationssystemen.
Eine unerwartet zeitraubende und
aufwändige Arbeit, die alsbald ein
neues Problem aufwarf: Die Präzi-
sion der digitalen Technik offenbart
jede Ungenauigkeit und jede Maß-
stabsverzerrung, die in analogen
Karten und Datensätzen verborgen
bleibt. 
Die Ortskenntnis in den Arbeitsgrup-
pen der Bearbeitungsgebiete ermög-
lichte es, dass Fehler in den digitalen
Karten und Daten der Bestandsauf-
nahme ausgeräumt werden konnten
– ein nicht zu unterschätzender Bei-
trag für die Akzeptanz der Ergeb-
nisse, die die Basis für alle weiteren
Planungen sein werden. 

Häufig erwiesen sich die Ergebnisse
aus den immerhin 1.600 Messstel-
len in Schleswig-Holstein für die Ziele
der Wasserrahmenrichtlinie  als un-
zureichend. Es fehlen besonders
noch Messstellen im oberflächenna-
hen Grundwasserleiter und Daten
über die biologische Beschaffenheit
unserer Gewässer.

Die Bestandsaufnahme hat zu zwei
wichtigen Erkenntnissen geführt: 
1. Wir müssen unsere Messnetze

auf die neuen Ziele ausrichten
und um biologische Untersuchun-
gen ergänzen.

2. Wir müssen unsere bisherigen
Bemühungen zur Renaturierung
der Gewässer noch ganz erheb-
lich steigern und so schnell wie
möglich damit beginnen.

Die Umsetzung der Wasserrahmen-
richtlinie bleibt eine anspruchsvolle
Aufgabe. Die Wasserwirtschaft
muss sich noch stärker auf die Ziele
der Richtlinie konzentrieren. Dabei
gilt es, die Zusammenarbeit von Be-
hörden, Verbänden und Betroffenen
weiter zu stärken. Wir schaffen die
Entwicklung naturnaher Gewässer
nur gemeinsam.

Auf zu neuen Ufern!

Dr. Dieter Grett, Leiter des
Referates Grundsatzangele-
genheiten der Wasserwirt-

schaft im Ministerium für
Umwelt, Naturschutz und

Landwirtschaft und Leiter des
Projektes Umsetzung der

Wasserrahmenrichtlinie
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Die Umsetzung der WRRL erfordert
wie kaum ein zweites Gesetzeswerk
grenzübergreifende Abstimmungen
vielfältigster Art, insbesondere hin-
sichtlich der Methoden der Datener-
hebung und ihrer technischen Bear-
beitung.

Durch das föderative System in
Deutschland gibt es zwischen den
Verwaltungen der Bundesländer viel
Klärungs- und Abstimmungsbedarf,
der sich in Zentralstaaten wie Frank-
reich oder England erübrigt. Die
Bundesländer haben dafür bereits
1956 die Länderarbeitsgemeinschaft
Wasser (LAWA) als Zusammen-
schluss der für die Wasserwirtschaft
zuständigen Ministerien eingerichtet.
Ziel der LAWA ist es, länderübergrei-
fende wasserwirtschaftliche Frage-
stellungen zu erörtern, gemeinsame
Lösungen zu erarbeiten und Emp-
fehlungen zur Umsetzung herauszu-
geben. Eine dieser Empfehlungen
ist z.B. die „Arbeitshilfe zur Umset-
zung der Wasserrahmenrichtlinie“.
Sie gibt einen Rahmen für die Bear-
beitung in ganz Deutschland vor, der
allerdings nicht verbindlich ist und
noch erhebliche Spielräume zulässt. 

Auf Ebene der länderübergreifenden
Flussgebietseinheiten, wie z.B. der
Elbe, können diese bundesweiten
Empfehlungen konkretisiert und ver-
bindlich abgestimmt werden. Aber
auch hier ist das Problem, dass
keine rechtsverbindliche Entschei-
dungesbefugnis an die Flussgebiets-
gemeinschaft übertragen wurde,
sondern nur einvernehmliche Ab-

stimmungen angestrebt werden.
Letztlich entscheidet die jeweils zu-
ständige oberste Wasserbehörde.
Durch die zu spät vorgelegten Emp-
fehlungen der europäischen Arbeits-
gruppen und der LAWA-Arbeitshilfe
sowie durch die zu spät erfolgte
Gründung der Flussgebietsgemein-
schaft Elbe mussten die beteiligten
Länder ihre Vorgehensweise wei-
testgehend eigenständig entwickeln.
Gegenwärtig wird der gemeinsame
Bericht der Bundesländer Schleswig-
Holstein, Niedersachsen und Ham-
burg über die Bestandsaufnahme
der Gewässer im Koordinierungs-
raum Tideelbe erstellt. Dieser Bericht
ist einer von 5 nationalen und vor-
aussichtlich 5 tschechischen Berich-
ten für die Flussgebietseinheit Elbe
und bezieht sich auf das Teileinzugs-
gebiet der Tideelbe und das zugehö-
rige Küstengebiet der Nordsee. Der
Bericht soll bis Mitte des Jahres fer-
tiggestellt und der Flussgebietsge-
meinschaft Elbe vorgelegt werden.
Ein Beispiel für die unterschiedliche
Vorgehensweise der Länder ist die
Ausweisung erheblich veränderter
Oberflächenwasserkörper. Das sind
Gewässerabschnitte, in denen auf-
grund der starken strukturellen Ver-
änderungen durch den Menschen
der von der Wasserrahmenrichtlinie
angestrebte gute ökologische Zu-
stand nicht erreicht werden kann. 
Im schleswig-holsteinischen Teil des
Koordinierungsraumes wird die Aus-
weisung erheblich veränderter Ge-
wässer in mehreren Schritten ge-
prüft. Ausgewiesen wurden zunächst
nur die schiffbaren Wasserstraßen,

weil davon auszugehen ist, dass zur
Erhaltung der Schiffbarkeit Uferbefe-
stigungen und regelmäßige Unterhal-
tungsbaggerungen erforderlich sind,
die einer natürlichen Gewässerstruk-
turentwicklung entgegenstehen.
Mit weiteren Ausweisungen von 
erheblich veränderten Gewässern ist
zu rechnen, da auch viele andere 
Gewässer in Schleswig-Holstein in 

Der Koordinierungsraum Tideelbe

umfasst den zentralen südlichen Teil
von Schleswig-Holstein, das Land
Hamburg und den nördlichen Teil
von Niedersachsen. 
Die Größe des Gesamteinzugsge-
biets der Elbe beträgt 148.268 km2.
Die Elbe ist gemessen an der Fläche
ihres Gesamteinzugsgebietes der
viertgrößte Fluss Mittel- und West-
europas. 
Der Koordinierungsraum Tideelbe
hat davon einen Anteil von 13.400
km2 (9 %). 
Geomorphologisch gehört die Tide-
elbe zur Unteren Elbe (vom Wehr
Geesthacht bis zur Mündung in die
Nordsee an der Seegrenze bei Cux-
haven-Kugelbake). 
Im Einzugsgebiet der Tideelbe leben
3,8 Mio. Einwohner, das entspricht
einem Anteil von 15,2 % an der Ge-
samteinwohnerzahl im Einzugsge-
biet der Elbe. 
Die größten Städte im Einzugsge-
biet der Tideelbe sind Hamburg 
(1,7 Mio.), Neumünster (80.000), 
Lüneburg (70.000) und Cuxhaven
(53.000). 

Wie groß ist der Rahmen 
der Wasserrahmenrichtlinie?
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erheblichem Maße in ihrer Struktur 
verändert und durch entsprechende 
Bauwerke in ihrer Durchgängigkeit 
beeinträchtigt sind. Ob diese Verän-
derungen aber so bleiben müssen
oder Gewässerentwicklungen mög-
lich sind, ist erst nach Betrachtung
jedes Einzelfalls möglich. Diese Ge-
wässer sind daher in Schleswig-Hol-
stein zunächst als „in der Zielerrei-
chung gefährdet“ eingestuft worden. 

Als Resultat des langjährigen inten-
siven Nutzungsdrucks durch Schiff-
fahrt, Hafennutzung, Hochwasser-
schutz, Wasserstandsregulierung
und Urbanisierung sind in Hamburg
alle Wasserkörper als erheblich ver-
ändert oder als künstlich eingestuft
worden. 

In Niedersachsen erfolgt eine Aus-
weisung als „vorläufig erheblich ver-
änderter Wasserkörper“, wenn min-
destens 70 % eines Wasserkörper
als strukturell stark verändert einge-
stuft sind und/oder folgende Nutzun-
gen vorliegen:

- Schifffahrt, einschließlich Hafenan-
lagen, sowie Freizeit und Erholung

- Eingriffe zur Speicherung des 
Wassers, z.B. für die Trinkwasser
versorgung, Stromerzeugung oder
Bewässerung,

- Wasserregulierung, Hochwasser
schutz, Landentwässerung,

- sonstige gleichermaßen bedeuten-
de nachhaltige Eingriffe durch den
Menschen z.B. Urbanisierung

Die Vorgehensweise bei der Einstu-
fung der erheblich veränderten Ge-
wässer ist allein in den drei Ländern
des Koordinierungsraumes Tiedeel-
be schon sehr unterschiedlich. Sie
erklärt sich aber teilweise durch die
unterschiedlichen Verhältnisse. Noch
vielfältiger wird das Bild, wenn man
die Vorgehensweise der zehn im
Elbeinzugsgebiet liegenden Bundes-
länder und in Tschechien betrachtet. 
Es wird deutlich, dass das Ziel der

EU-Kommission, mit der Wasserrah-
menrichtlinie die Bewirtschaftung
der Gewässer zu vereinheitlichen,
vier Jahre nach ihrem Inkrafttreten
noch nicht erreicht ist. Dies war
auch nicht zu erwarten. Wir stehen
erst am Anfang einer Entwicklung,
die mit der Gründung von Flussge-
bietsgemeinschaften, einheitlichen
Kartengrundlagen und grenzüber-
schreitenden Arbeitsgruppen begon-
nen hat. Die europäische Wasser-
wirtschaft hat jetzt gemeinsame 
hochgesteckte Ziele. Die Wege dort-
hin können entsprechend der sehr 

unterschiedlichen Ausgangssituatio-
nen in den Ländern und Mitglied-
staaten verständlicherweise nicht
die selben sein.

Dr. Dieter Grett, Leiter des Projekts zur
Umsetzung der WRRL

Meldung
Neues von den Wasserseiten

Die offizielle Website des MUNL zur
Wasserrahmenrichtlinie, www.was-
ser.sh, bietet seit kurzem aktuelle In-
formationen über die Bearbeitungs-
gebietsverände und über vorge-
zogene Maßnahmen, die zur Nach-
ahmung auffordern. Auf der Seite
Fachinformationen der website wer-
den zukünftig die 33 Bearbeitungsge-
biete durch „Steckbriefe“ vorge-
stellt. 
Ihnen ist in knapper Form das Profil
des Bearbeitunsgebietes zu entneh-
men: Ansprechpartner, Mitglieder
der Arbeitsgruppe, Kurzbeschreibung
des Gebietes aus wasserwirtschaft-
licher Sicht, geplante und vollzogene
Maßnahmen für die Umsetzung der
Wasserrahmenrichtlinie. Den Anfang
haben die Bearbeitungsgebiete Unte-
re Stör und Schwentine gemacht. Es
bleibt zu hoffen, dass möglichst bald
ein flächendeckender Überblick ge-
geben sein wird.

In einer „Projekt-Galerie“ werden zu-
dem gelungene Maßnahmen vorge-
stellt. Ziel der Projekt-Galerie ist es,
Interessierten einen möglichst um-
fassenden Überblick über die Fülle
und Vielseitigkeit wasserwirtschaft-
licher Maßnahmen im Zeichen der
Wasserrahmenrichtlinie zu vermitteln.
Der Umsetzungsprozess der WRRL in
Schleswig-Holstein soll so über die
Jahre fortlaufend dokumentiert und
transparent gemacht werden.
In der Rubrik Aktuelles werden Kurz-
meldungen aus der Wasserwirt-
schaft, Veranstaltungenshinweise,
Tipps und Termine gegeben. 
Eine aktive Mitarbeit an den Was-
serseiten durch die Wasser- und 
Bodenverbände und die beteiligten
Institutionen und Verbände ist aus-
drücklich erwünscht. Anregungen
nimmt die Internetredaktion gern
entgegen.                               Red.
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Für breite Teile der Bevölkerung des
Landes Schleswig-Holstein sind die
aus der Bestandsaufnahme resultie-
renden Erkenntnisse ernüchternd.
Auch nach einer verbesserten Da-
tenlage wird der weit überwiegende
Teil der schleswig-holsteinischen
Seen, Fließ- und Küstengewässer
gegenwärtig den guten ökologischen
Zustand nicht erreichen. 
Die in der Vergangenheit vorgenom-
menen Anstrengungen zur Verbes-
serung der kommunalen und indu-
striellen Kläranlagen haben zu einer
deutlichen Verringerung der Belas-
tungen aus Abwassereinleitungen
geführt. Einschränkungen, z.B. für
das Baden, Angeln oder Paddeln
sind nicht mehr notwendig. Die im
Mittelpunkt der WRRL stehenden
Lebensgemeinschaften des fließen-
den und stehenden Wassers haben
hiervon allerdings bisher nur sehr
bedingt profitieren können. In den
Seen und Küstengewässern sind die
überwiegend zu hohen Nährstoffein-
träge aus den nahezu flächendek-
kend intensiv genutzten Einzugsge-
bieten als Ursache anzusprechen. In
den Fließgewässern verhindert die
„Zerstückelung“ durch Abstürze und
Wehre die Ausbreitung standorttypi-
scher Arten. Und die in der Vergan-
genheit im Zuge von Ausbauvorha-
ben hergestellten trapezförmigen
Regelprofile bieten den an das Was-
ser gebundenen Arten kaum Le-
bensraum. Hier müssen Maßnah-
men zur Verbesserung der
Gewässerstrukturen entwickelt wer-
den, auch wenn der „gute ökologi-
sche Zustand“ nicht durchgehend in

allen Gewässern erreicht werden
sollte. Hierbei kommt der Herstel-
lung der Durchgängigkeit eine
herausragende, aber nicht immer
die allein entscheidende Bedeutung
zu. Die Beseitigung von Wande-
rungshindernissen ist vordringlich,
wenn oberhalb für die Ansiedlung
geeignete Lebensräume bereits vor-
handen sind. 
Diese Voraussetzungen liegen aller-
dings häufig nicht vor, so dass neben
der Herstellung der Durchgängigkeit
auch eine Verbesserung der Gewäs-
serstrukturen angegangen werden
muss. Der hierfür benötigte Flächen-
umfang hängt von der Größe und
Wasserführung des jeweiligen Ge-
wässers ab und lässt sich anhand
einfacher Berechnungen grob ab-
schätzen. Ein den Ansprüchen der
jeweiligen Artengemeinschaften an-
gepasster Längs- und Querverlauf
des Gewässers ist dann zu erwar-
ten, wenn das Gewässer diesen
Verlauf aus sich selbst heraus schaf-
fen kann. Auch diese eigendynami-
sche Entwicklungsfähigkeit eines
Gewässers lässt sich anhand einfa-
cher Kriterien grob abschätzen. Dar-
aus können erste Hinweise als
Grundlage für die örtliche Diskus-
sion und die Aufstellung von Ent-
wicklungszielen des Gewässers ab-
geleitet werden. Wo immer dies
möglich ist, sollte für einzelne Ge-
wässerstränge eine dem Leitbild 
angepasste Entwicklung von der
Mündung bis zur Quelle bereits in
diesem frühen Stadium mit ange-
dacht werden. Ergänzend sollte die
Verringerung der stofflichen Einträge

in die Seen und in die Küstengewäs-
ser berücksichtigt werden. Hier er-
gibt sich die Notwendigkeit, die
Stoffausträge in den Einzugsgebie-
ten aus gewässernahen Flächen
möglichst soweit zu verringern, dass
die Ziele in diesen Seen voraussicht-
lich auch erreicht werden können
und die Küstengewässer gleichzeitig
von Nährstoffeinträgen entlastet
werden. Der sich hieraus ergebende
Flächenbedarf wird sich regelmäßig
mit den für die Gewässerentwik-
klung benötigten Flächen kombinie-
ren lassen. Die unbestreitbare Not-
wendigkeit, Maßnahmen zur
Verbesserung des Gewässerzustan-
des frühzeitig einzuleiten, ist mit
den örtlichen Realisierungschancen
abzugleichen. Dafür sind die Arbeits-
gruppen der Bearbeitungsgebiete
das geeignete Forum. Ihre Konzep-
tionen stellen die maßgebliche
Grundlage für die finanzielle Förde-
rung im Zuge der Umsetzung vorge-
zogener Maßnahmen dar. Vor die-
sem Hintergrund sind die Wasser-
und Bodenverbände und die Mitglie-
der der Arbeitsgruppen gefragt, die
bestehenden Möglichkeiten offensiv
aufzugreifen und den weiteren Pro-
zess zur Umsetzung der WRRL ge-
staltend zu beeinflussen.

Volker Petersen, Leiter
des Referates Schutz
der Binnengewässer, an-
lagenbezogener 
Gewässerschutz im 
Ministerium für Umwelt,

Naturschutz und Landwirtschaft des Landes
Schleswig-Holstein.

Folgerungen aus der 
Bestandsaufnahme



Für jedes Flusseinzugsgebiet – in
Schleswig-Holstein, also für die Ge-
biete Eider, Schlei/Trave und das
Teileinzugsgebiet Elbe – sind nach
Artikel 13 der Wasserrahmenricht-
linie Bewirtschaftungspläne zu er-
stellen. Darin sollen u.a. die Maß-
nahmen dargestellt werden, die
erforderlich sind, um für unsere Ge-
wässer den guten ökologischen Zu-
stand oder zumindest das „gute
ökologische Potenzial“ zu sichern
oder wieder herzustellen. Die Be-
wirtschaftungspläne sollen im Jahre
2009 abgeschlossen vorliegen. Bis
zum Jahre 2015 sollen diese Pläne
formal umgesetzt sein. 

Aber ist der „gute ökologische Zu-
stand“ in nur sechs Jahren zu errei-
chen? 
Die Natur braucht Zeit, um die Ver-
besserungsmaßnahmen auch anzu-
nehmen. Gravierender aber noch ist
die Frage der Finanzierung. Nach
den gegenwärtigen Berechnungen
werden rund 700 Mio. Euro benö-
tigt, um das Notwendigste zu tun.
Es macht einen gewaltigen Unter-
schied aus, ob dieses Geld in sechs
oder in zwölf Jahren bereit zu stel-
len ist.

Unter „vorgezogenen Maßnahmen“
sind nun all jene wasserwirtschaft-
lichen Maßnahmen zu verstehen,
die bereits vor der endgültigen Erar-
beitung des vorgeschriebenen  Be-
wirtschaftungsplanes, also vor 2009,
an den Gewässern in Angriff ge-
nommen werden können.

Vieles von dem, was im Sinne der
Wasserrahmenrichtlinie zur Verbes-
serung der ökologischen Situation
der Gewässer getan werden muss,
ist heute schon eindeutig erkennbar,
so dass eine detaillierte Bewirt-
schaftungsplanung nicht erst abge-
wartet werden muss. Dies betrifft
vor allem drei Bereiche:
- Die Beseitigung von Wanderhin-

dernissen, etwa durch die Anlage
von Sohlgleiten oder die Aufhe-
bung von Verrohrungen.

- Die Bereitstellung von Flächen an
den Gewässern; dadurch kann der
wirksamste Beitrag zur Entwick-
lung von leitbildgerechten Struktu-
ren im und am Gewässer geleistet
werden; z.B. durch vertragliche Ver-
einbarungen oder Grunderwerb.

- Initialmaßnahmen, die eine natur-
nahe und typspezifische Lauf- und
Querprofilentwicklung der Fließge-
wässer begünstigen.

Das Umwelt- und Landwirtschafts-
ministerium wirbt gezielt für vorge-
zogene Maßnahmen und fördert aus
den genannten Gründen deren Pla-
nung und Durchführung. Denn die
Anstrengungen zur Verbesserung
der Gewässer müssen wesentlich
verstärkt werden, um die avisierten

Ziele der Rahmenrichtlinie in Schles-
wig-Holstein zumindest ansatzweise
zu erreichen. 

Zur Vereinfachung der Verwaltungs-
abläufe werden insbesondere die
Wasser- und Bodenverbände mit ei-
ner eigens für „vorgezogene Maß-
nahmen“ erstellten Arbeitshilfe aus-
gestattet. Sie enthält Anleitungen
für erfolgreiche Projektplanungen
und die Beantragung von Zuschüs-
sen. Vereinfachte Fördergrundsätze
und Formblätter werden darin vorge-
stellt. Außerdem werden Hinweise
gegeben, wie ein bewilligungsfähi-
ges Grobkonzept für die Maßnah-
men aufgebaut sein sollte. 
Weitere technische Anleitungen, ein
der Situation angepasstes Fortbil-
dungsprogramm und eine aktive Be-
ratung bei der Antragstellung dienen
dem Ziel, alle potentiellen Maßnah-
menträger zu ermutigen, so früh
wie möglich mit der Umsetzung von
„vorgezogenen Maßnahmen“ zu be-
ginnen. Red.
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Stichwort: 
Vorgezogene Maßnahmen

Sohlabsturz Dreckau
Fotos: Matelski

Sohlgleite Dreckau
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Hanna Kirschnick-Schmidt, Ge-
schäftsführerin des WBV Ostholstein

Frau Kirschnick-Schmidt, wie sind

Sie in Ihrer Arbeitsgruppe bei der

Datenerhebung zur „Bestandsauf-

nahme“ vorgegangen?

Die Daten wurden der Arbeitsgrup-
pe meist in Kartenform von der Teil-
projektleitung vorgelegt und auch 
erläutert. In einigen Fällen, z.B. für
Grundwasser und Seen, haben die
entsprechenden Fachleute aus dem
LANU die Daten vorgestellt, z.B. für
Grundwasser und Seen, und erklärt.
Es handelte sich ja nicht um eine 
Datenerhebung im eigentlichen Sinn,
sondern um eine Bestandsaufnahme
auf Grundlage der vorhandenen Da-
ten für die erste Gefährdungsab-
schätzung. Die AG konnte die Daten
vielfach nur zur Kenntnis nehmen,
da sie derart fachspezifisch waren,
dass eine Überprüfung durch die 
Arbeitsgruppe nicht möglich war. 
Hier ist auch zu berücksichtigen,
dass der fachliche Hintergrund der
AG-Mitglieder sehr unterschiedlich
ist. Sofern eine Beurteilung der 
Daten möglich war, wurde diese
festgehalten und fand bei der weite-
ren Bearbeitung Berücksichtigung.

Gab es hinsichtlich der Methoden

der Datenermittlung Meinungs-

verschiedenheiten?

Keine Meinungsverschiedenheiten,
aber der „grobe“ Maßstab wurde
teilweise von AG-Mitgliedern als 
unbefriedigend empfunden. Dies ins-
besondere bei Daten, die für ortskun-
dige AG-Mitglieder nachvollziehbar
waren, wie z.B. zum Thema Uferbe-
wuchs. Auch konnte die Auswahl der
für die Gefährdungsabschätzung her-

angezogenen Daten teilweise nicht
nachvollzogen werden. Vielfach gab
es zu einzelnen Themen keine oder
nur sehr alte Daten, wie bei den
Seen, und trotzdem wurde eine Be-
wertung vorgenommen.

Wie wird mit dem Konsensprinzip

in der Arbeitsgruppe umgegan-

gen?

Bislang völlig unproblematisch. 
Da bei der Bestandsaufnahme ledig-
lich Daten zusammengetragen wur-
den, gab es kaum Anlass zu Kontro-
versen. Alle Voten wurden in der AG
34 einstimmig getroffen. Es zeichnet
sich aber ab, dass sich dies bei der
Planung von Maßnahmen ändern
wird. Die Diskussionen werden 
jedoch sehr sachlich geführt, und
alle AG-Mitglieder sind bemüht, ein-
vernehmliche Lösungen zu erzielen.

Hat die Erhebung zu grundsätz-

lich neuen Erkenntnissen geführt?

Nein, aber die Fülle der bereits vor-
liegenden Daten hat alle verblüfft.

Hätten Sie mehr fachliche Unter-

stützung gebraucht?

Die fachliche Unterstützung durch
die Teilprojektleitung war sehr gut,
die Aufbereitung der Unmengen von
Daten und Vorstellung in einem ex-
trem knappen Zeitrahmen wurde
teilweise bewundert. Sehr positiv
wurden auch die Beiträge der hinzu-
gezogenen Fachleute (Bsp. Seen
und Grundwasser) aufgenommen.
Einwände aus der Arbeitsgruppe
wurden aufgenommen und fanden
Berücksichtigung.

Kooperationspartner im Gespräch
Wasser- und Bodenverband Ostholstein

Die sogenannte Bestandsaufnahme, offi-

ziell: die „Berichte zur Analyse der Bela-

stungen auf die Gewässer in den drei

Flussgebietseinheiten Schlei/Trave, Eider

und Elbe“, sind gemäß vorgegebener Fri-

sten bis Ende 2004 fertig zu stellen. Es

handelt sich dabei um eine detaillierte

Analyse der verschiedenen Belastungen,

die auf die schleswig-holsteinischen Ge-

wässer einwirken, und um die Auswirkun-

gen dieser Belastungen im Blick auf die

Erreichung der Ziele der WRRL.  In

Schleswig-Holstein konnten diese Berich-

te bereits am 16. Dezember 2003 dem Ka-

binett vorgelegt werden. Sie bilden den

Grundstein für eine erfolgreiche Bewirt-

schaftungsplanung der Gewässer und

noch zu entwickelnde Überwachungspro-

gramme (Monitoring) bis Ende 2006.  Än-

derungs- und Ergänzungsvorschläge aus

den örtlichen Arbeitsgruppen werden

derzeit noch  eingearbeitet. Mit einer End-

fassung ist im 2. Quartal 2004 zu rechnen.

Die Bestandsaufnahme (Stand November

2003) ist unter www.wasser.sh unter Da-

ten und Dokumente einzusehen.
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Was erwarten Sie zu diesem Zeit-

punkt von Ihrer Teilprojektleitung

und vom MUNL?

In Bezug auf vorgezogene Maßnah-
men: Flexibilität bei der Förderung
von Maßnahmen, mehr Mut zu Ent-
scheidungen, um in der Sache vor-
anzukommen, mehr Transparenz bei
der landesweiten Handhabung der
Förderpraxis und schnellere Entschei-
dungen. In Bezug auf Monitoring:
Programme zeitnah vorstellen und
starten, um möglichst kurzfristig
fehlende Daten vorzulegen und eine
bessere Bewertung zu ermöglichen.

Hat die Bestandsaufnahme schon

zu gemeinsamen Ideen erster

Umsetzungsmaßnamen geführt?

Für die Schwartau gab es bereits ein
Gesamtkonzept mit einer Vielzahl
von Vorschlägen zu Maßnahmen.
Diese waren bereits im Vorfeld abge-
stimmt und insofern war allen Betei-
ligten die Notwendigkeit der Umset-
zung zur Erreichung der Ziele der
Wasserrahmenrichtlinie klar. Vorran-
gig geht es um die Beseitigung von
Querbauwerken. Für 2004 sind zwei
Baumaßnahmen (Umwandlung Sohl-
absturz in Sohlgleite) geplant und
sollen umgesetzt werden, sobald die
Finanzierung gesichert ist. Es wird
damit gerechnet, dass das Land die-
se Maßnahmen fördert, ein Zuwen-
dungsbescheid liegt aber noch nicht
vor.

Welche Schwerpunkte haben Sie

sich in Ihrem Bearbeitungsgebiet

für dieses Jahr gesetzt?

Unsere Schwerpunkte ergeben sich
aus den Vorgaben des MUNL bzw.
der Teilprojektleitung: Monitoring
und „Vorgezogene Maßnahmen“
wie Herstellung der Durchgängigkeit
an Querbauwerken, Wiedervernäs-
sung/Nutzungsextensivierung ge-
wässerangrenzender Flächen nach
erfolgreichem Flächenerwerb sowie
streckenweise Strukturverbesserun-
gen durch gezielte kleine Maßnah-
men. 

Der WBV OSTHOLSTEIN 

ist ein geschäftsführender Oberver-
band und betreut elf Wasser- und
Bodenverbände in Ostholstein: 
zwei im Nordteil des Kreises (WBV
NEUKIRCHEN, WBV HERINGSDORF)
sowie den kompletten Südteil des
Kreises Ostholstein mit den WBVs
SCHWARTAU, SCHWENTINE, PLÖ-
NER SEE; OSTSEE; REDINGSDORF;
AALBEEK; STOCKELSDORF UND
BARGERAU. 
Weiterhin wird ein kleiner Verband
auf dem Gebiet der Hansestadt Lü-
beck vom WBV OSTHOLSTEIN be-
treut.
Damit umfasst das Verbandsgebiet
insgesamt rd. 67.000ha mit 1.053km
Gewässern und rd. 35.000 Mitglie-
dern. Weiterhin ist der WBV OST-
HOLSTEIN seit 2002 geschäftsfüh-
rend tätig für drei Bearbeitungsge-
bietsverbände in den Kreisen Plön 
und Ostholstein: 
Dies sind der Gewässerbewirtschaf-
tungsverband Baltic-Schwentine 
(Nr 26), der Gewässerbewirtschaf-
tungsverband Baltic-Probstei/Kossau
(Nr. 27) und das Bearbeitungsgebiet
Schwartau (Nr 34). 
Hanna Kirschnick-Schmidt ist seit
1997 Geschgäftsführerin des WBV
OSTHOLSTEIN und leitet die Ar-
beitsgruppe die Arbeitsgruppe im
Bearbeitungsgebiet Schwartau.

Meldung
Gut ausgeschildert

Ansprechend gestaltete Hinweista-
feln sollen zukünftig auf Maßnah-
men hinweisen, die geeignet sind,
die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie
besonders gut zu veranschaulichen.
Voraussetzung für die Aufstellung 
einer solchen Schautafel ist ein 
geeigneter Standort mit Publikums-
verkehr und natürlich eine entspre-
chende Genehmigung. 

Die Schilder sind zweifarbig aus
wetterbeständigem, kratzfesten und
abwaschbaren Alu-Eloxat im DIN A 1
oder wahlweise DIN A 2-Format. In
einer Probephase sollen sie an ver-
schiedenen Orten auf ihre Akzep-
tanz getestet werden. Den Anfang
macht der Gewässerpflegeverband
Schmalfelder Au mit der Ausschilde-
rung einer neuen Sohlgleite in der
Hudau.

Die Hinweistafeln sind einheitlich
und wiedererkennbar gestaltet. Der
Schriftzug „Auf zu neuen Ufern!
Mehr Natur für unser Wasser. Ge-
wässerschutz und Lebensqualität in
Schleswig-Holstein“ ist obligato-
risch. Ebenso der obere Balken mit
der Landesfahne und dem Träger
der Maßnahme. Auch bestimmte
grafische Elemente sind wiederkeh-
rend. Auf drei Textspalten werden
Kurzinformationen über Sinn und
Zweck der Maßnahme, die Art der

Förderung, Beteiligte
und Ausführende und
über die Wasserrah-
menrichtlinie gegeben.
Die Kosten für die 
Hinweistafel sind 
voll förderungsfähig
(100 Prozent). Näheres 
regelt ein Erlass des
MUNL. Red.
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Referenzgewässer sind ein Maßstab
zur Einschätzung des aktuellen öko-
logischen Zustandes von Gewäs-
sern (Abb. 1). Fließgewässer oder
Seen, deren Wasser- und Stoffhaus-
halt durch menschliche Einflüsse
kaum oder gar nicht verändert sind,
dienen bei der Umsetzung der EG-
Wasserrahmenrichtlinie als Refe-
renzgewässer. Dazu gehört auch
eine für unbeeinflusste Gewässer
typische Pflanzen- und Tierwelt. 
Eine nur geringe Abweichung von
diesen Idealbedingungen kann zu
der Bewertung „guter ökologischer
Zustand“ führen, starke Abweichun-
gen können jedoch zu der Klassifi-
zierung „unbefriedigender oder
schlechter ökologischer Zustand“
führen. 

Wird der ökologische Zustand eines
Gewässers als mäßig, unbefriedi-
gend oder schlecht eingestuft, muss
gehandelt werden, um innerhalb der
von der EU vorgegebenen Fristen
den guten ökologischen Zustand zu
erreichen. 

Für den Vergleich zwischen Refe-
renzzustand und Istzustand eines
Gewässers werden zahlreiche biolo-
gische Elemente, unterstützt durch
hydrologische und physiko-chemi-
sche Faktoren, herangezogen:
- Artenzusammensetzung und Dichte

des Phytoplanktons (Mikroalgen),
der Ufer- und Unterwasservegeta-
tion (Makrophyten), der benthi-
schen wirbellosen Fauna und der
Fische 

- Menge und Dynamik des Wasser-
flusses, Verbindung mit dem
Grundwasser, Durchgängigkeit, Ge-
wässertiefenvariation, Struktur und
Substrat des Fließgewässerbettes
bzw. Seegrundes und der Uferzone

- Klarheit, Temperatur-, Sauerstoff-
und Nährstoffbedingungen, Salzge-
halt, Versauerungsstatus sowie
spezifische synthetische und nicht-
synthetische Schadstoffe wie z.B.
Pflanzenschutzmittel.

Seen

Die schleswig-holsteinischen Seen
gehören im wesentlichen zu fünf
verschiedenen Typen (Typ 10 bis 14
innerhalb der bundesweiten Typen-
skala), die sich vor allem hinsichtlich
ihrer Wassertiefe und der Größe 
ihrer Einzugsgebiete unterscheiden.
Für jeden Typ werden eigene Refe-
renzseen als Bezug benötigt. Mit
wahrscheinlich einer Ausnahme sind
alle größeren Seen Schleswig-
Holsteins durch den Menschen so
beeinflusst, dass sie nicht mehr als
„nicht oder sehr gering verändert“
gelten können. 
So führten und führen noch immer
vor allem die Landnutzung, die Ab-
wasserbeseitigung und die Versie-
gelung der Flächen zu erheblichen
Stoffeinträgen in die schleswig-hol-
steinischen Seen. Änderungen z.B.
der Sauerstoffversorgung des Tie-
fenwassers, der Artenzusammen-
setzung und des Nahrungsgefüges
innerhalb und zwischen den ver-
schiedenen Pflanzen- und Tiergrup-
pen sind die Folge.

Es gilt daher, in vegleichbaren Re-
gionen nach Referenzgewässern für
die schleswig-holsteinischen Seen
zu suchen. Dies wird innerhalb von
bundesweiten Forschungsprojekten
getan, deren Aufgabe darin besteht,
Bewertungsmethoden auf der Basis
der Lebensgemeinschaften zu ent-
wickeln. Wichtig für die Beschrei-
bung von Referenzbedingungen ist
eine Vorstellung über die natürliche
Schwankungsbreite der Qualitäts-
komponenten, um anschließend
auch eine robuste Bewertung vor-
nehmen zu können.

Für die Lebensgemeinschaft des
Phytoplanktons (Abb. 2) wurden im
benachbarten Bundesland Branden-
burg einige Seen gefunden, die für
zwei der in Schleswig-Holstein ver-
tretenen Seentypen – tiefe bzw. fla-
che Seen mit großem Einzugsgebiet
– als Referenzseen gelten können.
Für Typ „Tiefe, geschichtete Seen
mit kleinem Einzugsgebiet“ kann
wahrscheinlich der bei Plön gelege-
ne Suhrer See als ein Referenzsee
für das Phytoplankton herangezogen
werden. 

Allerdings ist zurzeit noch unklar, ob
diese Seen auch Referenzbedingun-
gen für die anderen Lebensgemein-
schaften aufweisen. Die Besiedlung
des Suhrer Sees durch die Ufer- und
Unterwasservegetation wird als gut
bis sehr gut beurteilt, während der
Aufwuchs von Kieselalgen nur einen
befriedigenden Zustand ergab.

Referenzgewässer 
– was ist das? 

Keine oder sehr geringe Abweichung
vom ungestörten Zustand

Guter
ökologischer Zustand

Mäßiger
ökologischer Zustand

Unbefriedigender
ökologischer Zustand

Schlechter
ökologischer Zustand

Referenzzustand

geringe Abweichung vom
Referenzzustand

Mäßige  Abweichung vom
Referenzzustand

Abb. 1 (unten). Prinzip der Klassifizierung
des ökologischen Zustandes von Gewäs-
sern gemäß WRRL auf der Basis des Ver-
gleichs zwischen aktuellem Zustand und
Referenzzustand (verändert nach CIS-
Papier Refcond).

Naturnaher Abschnitt der Bille 
als mögliches Referenzgewässer
Foto: Dr. Uwe Holm
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Für die in Schleswig-Holstein vor-
handenen Sondertypen, wie zum
Beispiel die Strandseen an der Ost-
seeküste, sind noch keine Referenz-
seen gefunden worden. Hier helfen
vielleicht paläolimnologische Unter-
suchungen an Seesedimenten wei-
ter. Als eine weitere Möglichkeit
können EDV-gestützte, modellhafte
Beschreibungen des sehr guten Zu-
standes entwickelt werden.

Fließgewässer

Auch für die Fließgewässer werden
bundesweite Projekte gefördert, die
für die verschiedenen Qualitätskom-
ponenten die Referenzbedingungen
beschreiben, quantitativ festlegen
sowie die Referenzgewässer benen-
nen.
Zu diesen Qualitätskomponenten
gehört das Vorkommen von Algen
(Phytoplankton), Wasserpflanzen
(Makrophyten), Kieselalgen (Phytob-
enthos), wirbellosen Tieren (Makro-
zoobenthos) und Fischen. 

In Schleswig-Holstein sind acht ver-
schiedene Fließgewässertypen
nachgewiesen worden. Sie unter-
scheiden sich vornehmlich in ihrer
Größe und Morphologie. Für fünf
dieser Typen gibt es inzwischen Vor-
schläge, wie sich hier die Qualitäts-
komponente „Wirbellose Tiere“, das
Makrozoobenthos, im Referenzzu-
stand idealer Weise zusammen-
setzt. 

Diese Vorschläge enthalten:
- eine Liste noch naturnaher Fließge-

wässerabschnitte, die aus Kennt-
nis der Länder zusammengestellt
wurden. Für Schleswig-Holstein
können wir weiterhin vorläufig von
Abschnitten ausgehen, die in der
Broschüre "Leitbilder für Fließge-
wässer in Schleswig-Holstein" des
Landesamtes für Natur und Um-
welt benannt sind. 

- eine Liste von Arten, die typischer-
weise unter natürlichen Bedingun-

gen in den betreffenden Gewäs-
sertypen anzutreffen sind. Mit Hil-
fe dieser Listen kann der Experte
einen Eindruck über die charakteri-
stische Besiedlung erhalten. 

- Typische Werte von mathemati-
schen Bewertungsindices (Metrics)
im Referenzzustand; damit sind
biologische Kenngrößen gemeint,
die anstelle eines direkten Ver-
gleichs von Artenlisten für die Be-
wertung genutzt werden. Diese
Kenngrößen sind neben der Be-
schreibung des Referenzzustandes
besonders geeignet, auch eine stu-
fenweise qualitative Beurteilung
des aktuellen Zustandes anzuzei-
gen. 

Charakteristsich für den guten öko-
logischen Zustand der sandgepräg-
ten Tieflandbäche am Beispiel der
Wirbellosen sind insbesondere 
- das Auftreten von Insektenlarven

(Eintagsfliegen, Köcherfliegen,
Steinfliegen), 

- das Auftreten von strömungslie-
benden Arten, 

- der Anteil von Arten, die ihre Nah-
rung mit entsprechenden Mund-
werkzeugen zerkleinern (im Unter-
schied zu beispielsweise
filtrierender oder abweidender Er-
nährungsweise). 

Die einzelnen Kenngrößen werden
quantitativ belegt, häufig mit  Pro-
zentangaben. Auf diese Weise kann
eine eindeutige Aussage über den
Grad der Abweichung vom Refe-
renzzustand getroffen werden.
Auch gibt es inzwischen erste Be-
nennungen von Referenzgewässern
bzw. von Gewässerabschnitten, die
als Referenz dienen können. Da hier
aber zur Zeit noch entsprechende
Praxistests durchgeführt werden, ist
mit der endgültigen Benennung noch
bis Mai 2005 zu warten.
Für die Qualitätskomponente Was-
serpflanzen (Makrophyten) und 
Kieselalgen (Phytobenthos) wird es 

voraussichtlich nicht für alle in
Schleswig-Holstein vorkommenden
Fließgewässertypen Referenzbe-
schreibungen geben. Die Vorge-
hensweise bei der Ermittlung der
Referenzbedingungen für die Unter-
wasservegetation und den Auf-
wuchslebensgemeinschaften der
Kieselalgen und anderen Süßwas-
seralgen entspricht der für die Fauna
der Wirbellosen dargestellten Vorge-
hensweise. Für die Fischbiozönosen
werden entsprechende Angaben
derzeitig entwickelt. 

Resümee: Die Entwicklung von Re-
ferenzbedingungen ist nicht nur eine
spannende Aufgabe, bei der wir alle
aufgefordert sind, Gewässer ganz-
heitlich zu betrachten und zu verste-
hen, sondern es ist auch eine sehr
wichtige Aufgabe, da nur so eine
treffende Bewertung der Gewässer
vorgenommen werden kann. 

Dr. Karin Wolter (li.) ist Biologin und leitet
das Dezernat Fließgewässerökologie im
Landesamt für Natur und Umwelt.
Elisabeth Wesseler (re.) ist Biologin und 
leitet das Dezernat Seen im Landesamt für
Natur und Umwelt.

Abb. 2: Phytoplankton in verschiedenen Seen
(Dinoflagellaten und Blaualgen)
Fotos: Dr. Mandy Bahnwart, LANU



10 Infobrief 1 | 2004

„Lebenselement Wasser“
Neue Lehrschau im Wildpark Eeekholt

Der Wildpark Eekholt möchte im
Jahr des Wassers mit einem großen
Informationsprojekt Verständnis und
Einsicht in ökologische Zusammen-
hänge um das Wasser fördern. Der
glückliche Umstand, dass der Wild-
park Eekholt von einer noch weitge-
hend intakten Aue, der Osterau,
durchflossen wird, zahlreiche Stillge-
wässer und Bäche seine Niederun-
gen beleben, eröffnen ideale Voraus-
setzungen für die Entwicklung des
Themas „Lebenselement Wasser“.

Integrales Verstehen von Naturzu-
sammenhängen in der eigenen Um-
welt und ein Lernen von der Natur
kann auf jeder Lebensstufe, vom
Kleinkind bis zum Erwachsenen, ver-
mittelt werden. Mehr als 83.000 Kin-
der und Jugendliche erfahren dies
jährlich im „Regionalen Pädagogi-
schen Umweltzentrum Eekholt“.

Am Anfang steht die Frage: Was ist
Wasser, und welche Beziehung be-
steht zwischen Wasser und Boden?
Denn ohne Wasser kein Wald und
ohne Wald kein Wasser. Während
sich die zahlreichen Museen und 
andere Lehreinrichtungen vorrangig
mit den technischen Darstellungen
um Wassergewinnung und -reini-
gung befassen, geht es uns darum,
das Beziehungsgefüge zwischen
Wasser und Boden, Wasser und
Pflanze, Wasser und Insekt, Wasser
und Vogel, Wasser und Säugetier in
Sonderschauen erlebnispädagogisch
aufzubereiten. 

Erst danach stellt sich die Aufgabe,
Wasser und Mensch sowie die Ver-
teilung des erreichbaren und genieß-
baren Wassers auf der Erde und sei-
ne Bedrohung zu verdeutlichen. Hier
hilft die „Botschaft des Wassers“
des Japaners Emoto.
Man fand heraus, wenn Wasser ge-
friert, es Kristalle formt und feste
Substanzen mit regelmäßig ange-
ordneten Atomen und Molekülen 
bildet. Von dieser Tatsache ausge-
hend begann man, Wasserkristalle
aus den verschiedensten Proben zu
entwickeln und diese, bevor sie sich
wieder auflösten, zu fotografieren
und zu vergleichen. Diese Wasser-
kristalle stellen gleichsam die Bot-
schaft des Wassers dar und sind
einmalig in ihrer Aussagekraft. Bei
dem Vergleich der Wasserkristalle
unterschiedlicher Herkünfte stieß
man auf das Phänomen, dass es
außerordentlich schwierig ist, in un-
serer jetzigen modernen Umwelt
noch natürliches Wasser zu finden,
weil die Belastung weltweit bereits
ein ungeheures Ausmaß angenom-
men hat. 

Uns geht es in Eekholt darum, mit
dem Aufbau dieser Lehrschau die
vielfältigen Verflechtungen und Was-
serabhängigkeiten aufzuzeigen. Die
Vermittlung des Verständnisses der
Ökosysteme wird erst dadurch er-
möglicht, und verdeutlicht die Ab-
hängigkeiten aller Lebewesen, wel-
che in gesetzmäßiger Beziehung
zueinander stehen.

Weil 70 % der Oberfläche unseres
Planeten von Wasser bedeckt sind,
gilt die Erde als „Wasserplanet“.
Man kann nicht über Wasser, wel-
ches die Erde umkreist oder um uns
herumfließt, nachdenken, ohne an
Umweltprobleme zu stoßen und zu
erkennen, dass Wasser die Quelle
allen Lebens ist. Wenn aber dieses
verschmutzt oder vergeudet wird,
ist aller Kreatur die Existenz versagt.
Insofern stellt die Nachhaltigkeit im
Umgang damit eine Überlebensfra-
ge dar. Ihre Entwicklung soll bei 
unseren Themen zeigen, dass sie
den Bedürfnissen der heutigen Ge-
neration zwar entspricht, aber nur
dann zulässig ist, wenn die Möglich-
keiten zukünftiger Generationen,
ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedi-
gen, nicht gefährdet ist.

Dr. h.c. Hans-Heinrich Hatlapa war bis zu
seiner Pensionierung Mitinhaber und 
Geschäftsführer der Maschinenfabrik 
Hatlapa. Er hat den Wildpark Eekholt auf-
gebaut, den er seit 1970 leitet.

„Lebenselement Wasser“, die land-
schaftsbaulichen Vorbereitungen 
der Lehrschau sind im vollen Gange. 
Für den 21. Mai ist die feierliche 
Eröffnung geplant. Foto: von Schenck
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Meldungen
Wasser erleben im Vorschulalter

In Zusammenarbeit mit der Hambur-
ger Stiftung Save our Future führt
das MUNL ein Modellprojekt „Was-
ser erleben“ durch. Dahinter verbirgt
sich ein Informations- und Bera-
tungsangebot für Erzieherinnen und
Erzieher in Kindertagesstätten, das
darauf abzielt, einen nachhaltigen
Entwicklungsprozess zum Schutze
des Wassers in der Kindertagesstät-
te anzustoßen. Die KITAs sollen zu-
dem befähigt werden, sich in einer
ihnen angemessenen Weise an loka-
len Entwicklungsprozessen im Sinne
der Agenda 21 zu beteiligen. 
Nach Erprobung und Anpassung soll
das Informations- und Beratungs-
konzept möglichst flächendeckend
den Kindertagesstätten in Schles-
wig-Holstein angeboten werden. Es
beschäftigt sich mit mit folgenden
Themenfeldern: 
Die Kindertagesstätte als ökologi-
scher Lernort; Experimentelles Ler-
nen, sinnliches Erleben; Information
und Sachwissen; Vergleichendes
globales Lernen; Vernetzung und 
Öffentlichkeitsarbeit.
Nähere Informationen zu diesem
Projekt erteilt Herr Ralf Thielebein-
Pohl, S.O.F. Save our Future Um-
weltstiftung, Jürgensallee 53, 22609
Hamburg, Tel.: 040 - 24 06 00 oder
demnächst auf www.wasser.sh 
unter „Wasser erleben“.

Holt die Treene in die Schule!

Grundschulen entdecken ihren

Fluss

Auf Initiative des Ministeriums für
Umwelt, Naturschutz und Landwirt-
schaft des Landes Schleswig-Hol-
stein (MUNL) in Verbindung mit dem
Staatlichen Umweltamt Schleswig
und dem Institut für Qualitätsent-
wicklung an Schulen Schleswig-Hol-
stein (IQSH) startet im Mai das Pro-

jekt „Holt die Treene in die Schule!“.
Es ist Bestandteil der Öffentlich-
keitskampagne der Wasserwirt-
schaftsabteilung des MUNL zur 
Umsetzung der europäischen
Wasserrahmenrichtlinie in Schles-
wig-Holstein. 

Das Projekt will zu einem vertieften
Verständnis für die heimischen Ge-
wässer beitragen – nicht allein durch
Informationsvermittlung, sondern
auch durch Exkursionen und Begeg-
nungen mit Menschen, die an die-
sem Fluss leben und arbeiten, die
ihn bewirtschaften und die sich für
seinen guten ökologischen Zustand
einsetzen. 

Im Zuge einer fächerübergreifenden
Beschäftigung mit dem Thema „Le-
ben im und am Wasser“ erstellen
die Grundschulkinder im Laufe meh-
rer Wochen Ausstellungen, die ver-
schiedene Aspekte des Themas 
darstellen: Bilder, Untersuchungser-
gebnisse, Gedichte und Texte, Colla-
gen, Fundstücke .... Durch Exkursio-
nen und praktische Untersuchungen
vor Ort wird ein erlebnis- und hand-
lungsorientierter Unterricht geför-
dert. Dabei werden die Lehrerinnen
und Lehrer von einer Umweltpäda-
gogin und verschiedenen Fachleu-
ten aus der Region, insbesondere
den örtlichen Wasser- und Boden-
verbänden, unterstützt. 

Alle dreizehn Grundschulen, die im
Einzugsgebiet der Treene liegen, 
beteiligen sich an dem Projekt. Eine
zentrale Abschlussveranstaltung ist
für den 21. Juni im Beisein von Um-
welt- und Landwirtschaftsminister
Klaus Müller vorgesehen. Nähere 
Informationen demnächst unter
www.wasser.sh unter „Wasser erle-
ben“. 

Plakatserie „Auf zu neuen Ufern“

Mit Wasser-Motiven aus Schleswig-
Holstein wirbt das MUNL seit letz-
tem Jahr für den Gewässerschutz.
Die Plakatserie „Auf zu neuen
Ufern!“ im DIN A 0-Format kann, so
lange der Vorrat reicht, kostenfrei
beim MUNL bezogen werden. Die
Abgabe erfolgt nur als komplette
Serie. Bestellungen von bis zu 10
Stück pro Plakat sind möglich.

Von links:
Plakat 1:
Schnell fließender Gewässerab-
schnitt derTrave
Foto: Matthias Friedemann

Plakat 2:
Stillleben am fließenden Wasser der
Steinau, einem Zufluss des Elbe-
Lübeck-Kanals 
Foto: Matthias Friedemann

Plakat 3:
Deichvorland bei Westerhever 
Foto: H.-Dietrich Habbe

Wollen auch Sie mehr Wasser im
Büro? 
Dann richten Sie Ihre Bestellung 
bitte an die Redaktionsadresse 
(s. letzte Seite).



Seit 1993 führt die Deutsche Stiftung
Denkmalschutz jährlich einen „Tag
des offenen Denkmals“ durch. 
Die Idee kommt ursprünglich aus
Frankreich. 2002 beteiligten sich 48
Länder an der Aktion. Allein in
Deutschland machten sich 4 Millio-
nen Menschen auf den Weg, um
sonst nicht allgemein zugängliche
Denkmale kostenfrei zu besichtigen.
Die Deutsche Stiftung Denkmal-
schutz hat den diesjährigen Tag des
offenen Denkmals am 12. Septem-
ber unter das Schwerpunktthema
Wasser gestellt. Für ein vom Wasser
und der Wasserwirtschaft geprägtes
Land wie Schleswig-Holstein ist dies
eine besondere Herausforderung.
Kanäle, Kraftwerke, Schleusen, 
Wassertürme, Teichanlagen, Schöpf-

werke, Deiche, Dämme, Warften,
Leuchttürme, Kanalisationen, Klär-
werke, Hafenanlagen – zahlreiche
Bauten in und am Wasser erzählen
von der kulturhistorischen Bedeutung
der Wasserwirtschaft für die Landes-
geschichte Schleswig-Holsteins.
Viele dieser Monumente stehen
heute unter Denkmalschutz. 

Der Tag des offenen Denkmals soll
die Öffentlichkeit für die Bedeutung
des kulturellen Erbes sensibilisieren
und Interesse für die Belange der
Denkmalpflege wecken. Städte, 
Kreise, Gemeinden und sonstige
Körperschaften, die verantwortlich
für denkmalgeschütze Monumente
mit bezug zum Wasser sind, seien
hiermit nachdrücklich auf die Inter-

netseite www.tag-des-offenen-denk-
mals.de hingewiesen. Die Deutsche
Stiftung Denkmalschutz hat hier her-
vorragend aufbereitetes Begleitma-
terial mit vielen wertvollen Tipps von
der Organisation bis zur Öffentlich-
keitsarbeit bereitgestellt.

Beteiligte Denkmale aus Schleswig-
Holstein sollen auch auf der Seite
„Wasser erleben“ der website
www.wasser.sh vorgestellt und
unterstützt werden. 
Machen Sie mit?! 
Hinweise nimmt die Redaktion des
Infobriefes gerne entgegen.

Arnd Heling
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www.wasser.sh

Hat Ihnen dieser Infobrief zur Wasserrahmenrichtlinie gefallen? Dann sagen Sie es weiter! Haben Sie Kritik oder
Veränderungswünsche? Möchten Sie den Infobrief zukünftig nicht mehr erhalten? Dann sagen Sie es uns. Gerne
schicken wir den Infobrief auch an Personen, die Sie uns benennen. Möchten Sie den Infobrief zusätzlich oder aus-
schließlich in elektronischer Form (pdf-Datei)? Dann nennen Sie uns bitte Ihre Email-Adresse.

Fax-Antwort (0431/988-7152):
Bitte schicken Sie den Infobrief zur EU-Wasserrahmenrichtlinie auch an folgende Post- und/oder Email-Adresse:

Bitte nehmen Sie folgende Adresse aus dem Verteiler des Infobriefs:

Bitte schicken Sie den Infobrief zur EU-Wasserrahmenrichtlinie (bitte ankreuzen) an folgende Email-Adresse:

nur noch          zusätzlich

Sie erreichen die Redaktion des Infobriefs auch telefonisch über die Hotline 0700 WASSERSH (= 0700 92773774)
und per Email über Arnd.Heling@MUNL.landsh.de

✃

Wie läuft's? 
Schwerpunktthema Wasser beim Tag des offenen Denkmals


